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Delıkte un Strafen

Alle Autoren, die allgemeine Überlegungen ZUrTr und erkennbar ine Verneinung der Verkündigung
Revision des kanonischen Rechts publiziert aben, 1st. Die tchen können nicht S1e selbst sein und

bleiben, WEn s1e sich nicht 1n einer wesentlichenordern mit besonderem Nachdruck ine gründ-
liche Umarbeitung des fünften Buches des irch- Einheit des Glaubensbekenntnisses erhalten, 1in
lichen Gesetzbuches, das über Delikte un trafen einer wesentlichen EKinheit der Kirchen und der
andelt (De delictis Poenis) Vor em wird ine Gläubigen, 1n einer wesentlichen Einheit CVallQC-
radikale Vereinfachung dieses apitels gefordert. liumgetreuen Lebens Es geht selbstverständlic
Nur wenige Veröffentlichungen behandeln SPC- nicht darum, alle menscC.  chen Schwächen
z1ell die Revision dieses fünften Buches.1! Hier olg und Sündhaftigkeiten diszıplinär aufzutreten. Es
ine kritische Übersicht über die 1n den Publikatio- geht ber ohl darum, die wesentliche Eıinheit der
1en vorgelegten robleme, sowelt s1e VO orund- Kirchengemeinschaften 1in Bekenntnis, in Verbun-
legender Bedeutung S1nd. ein technische Fragen, denheit un:! chris  chem en nicht in Gefahr
D die der Terminologie und der Systematik las- bringen und nicht antasten lassen.
SCMHM WIr außer Betracht. Nun ist inan sich WAaTr darın einig, daß das kano-
ora se1 gesagt, daß die Revision dieses üunften nische Strafrecht, Ww1e 1im kirchlichen Gesetzbuch

Buches ine der schwierigsten ufgaben be1 der steht, orößtenteils vollkommen veraltet, Ja O9
Erneuerung der Kirchenordnung 1st. Aufrechter- Buchstabe ist. Seine nwendung bedeutet in
haltung oder besser Wiederherstellung der irch- den melsten Fällen ine Komplizierung der Beicht-
lichen isziplin 1st doch oftensichtlich das 11VeCI- praxIis, obwohl keineswegs die Aufgabe des
me1idliche Gegenstück der vielen positiven Krwar- Beichtvaters ist, für die Aufrechterhaltung der
tungen, die das Zweite Vatıkanısche Konzil bezüg- kirchlichene SOTSECN. Man kann, ohne
lich des Bildes VO Kirchenvolk in dieser Welt FC- übertreiben, SCI, daß heute ine eindeutige Ööf-
weckt hat Das Zeugnis der Kıirche 1n der Welt die- entfliche isziıplin nıcht mehr <1bt. Nur ein Be1-
1 eit besteht in erster iın1e 1m Zeugnis des spie. Was kann ein Episkopat, der 1n seliner Kir-
Wahrhafit christlichen Lebens der Gläubigen. Einer chenprovinz als orößte sich aufdrängende hristli-
Verkündigung des Wortes, die sich nicht darauf che Verpflichtung die so7z1iale Gerechtigkeit VeCI-

tutzen kann un darın keine (sarantıe für ihre kündet, praktisch disziplinär Katholiken
Echtheit und Wahrhaftigkeit findet, Über- unternehmen, die diese Verpflichtung tätlıch Öf-
zeugungskraft. Die Kirchengemeinschaften kön- entlich und erkennbar negieren ” Und w1e kann
1nen die Heilsgeheimnisse nıcht felern und kirchli- diese Verkündigung erns jeobanl werden,
che Ämter nicht XZ  [0)81 Menschen bekleiden lassen, wenln gerade solche atholiken den Geme1in-

schaftsfeliern der PC| vollwertig teilhnehmen unddie ihre Heilsverkündigung nicht Ööffentlich anneh-
inen oder deren tatsächliches Verhalten Ööffentlich el eventuell og Ehrenplätze einnehmen ”
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Es 1STt klar daß 1LL1LAa1l bei diesem an der inge Konzil bejaht hat, a E Da  ZWINAT (dazu, uch innerhalb der
ein System des kanonischen Strafrechts nicht Kirchengemeinschaft auf jeden gesellschaftlichen
Schreibtisc entwerfen kann durch das die disz1pli- Wang = welcher ofrm auch 1 VCI-

NAiIic Ordnung en Kıirchen VO  } selbst wieder- zichten i1ne Gliedschaft dieser Gemeinschaft
hergestellt oder eingeführt werden könnte Man eilnahme ihren liturgischen Felern und 'Te1il-
kann e grundlegende Prinzipien für die DIs- habe ihrer apostolischen Sendung, Übernahme
ziplin den Kırchen aufstellen und versuchen un Ausübung kirchlicher Amter un Dienste
mehrere Richtlinien geben strikter Vor- kann die Kirche allein und ausschließlich auf Basıs
schriften die den Kirchen be1i ihren Versuchen der Freiwilligkeit wünschen Maßnahmen durch
helfen können ine geziemende isziplin auf- die jemand VO der Kıirche selbst AUuSs ihrer Gemein-
rechtzuerhalten uch auf diesem Gebiet wird ine schaft ausgeschlossen wird oder ufrc die ihm das
recht ange Periode der Kxperimente NOg sein be- Recht auf eilnahme ihrem Gottesdienst oder
VOL mMaAa:  w} gesicherten Ganzen VO  - Normen Z usübung kirchlichen Amtes
gelangt die kirchlichen Leben echt unktio- wird können tTe 11U1 den Sinn en die

RO selbst als Gemeinschaft Kultus und Ver-
kündigung, zunächst de facto und dann uch MC
das Wort als wahrhaftes und gylaubwürdiges Ze1-Strafrecht Oder Disziplinordnung ? hen dieser Welt erhalten Selbstverständlich

Um die Notwendigkeit des irchlichen Strafrechts hofit dieC daß ihr Urteil eventuell schuldige
darzutun, hat Nal nachwelisen wollen, daß für die Übertreter ihrer Kirchenordnung Z Einkehr
Kıirche «zwingende Gewalt» ( potestas COACLIVA) bringt aber uch das reiwillig, nıcht als olge

"ebenso notwendig SC1 W16€eeselbst. Die Kirche, zwingender irchlich disziıplinärer Maßnahmen
me1n:; Man, Nl ine «vollkommene Gesellschaft » So sollten so7ziale und Ainanzielle Benachteiligun-

(SOcleLas perfecta), der ine außere juridische CN die MItT der Entlassung AUS kirchli-
Ordnung des Gemeinschaftslebens notwendig DKC- hen Amt verbunden se1in können nicht mehr als
ben Nun 1St Erzwingbarkeit ein Wesensele- Zwangsmittel ZUI Unterwerfung un: Einkehr —

mMent des Rechts oder wen1gstens ine SCINeETr NOtT- gewandt werden. Man wird dieser Art Folgen (im
wendigen KEigenschaften och S1Dt iNan daß ‚Bedes vernünftig Möglichen))vielmehr UuVOL-

C}  - kanonischen traten vorsichtig eDrauc Maße des vernünftig  “"“"*““"*"h  E RS7zukommen SUl  C

gemacht werden muß ‚Wa nicht aus nNternen Ks 1ST also konsequenter den Begriff «Straf-
Gründen sondern weil die Welt VO  5 heute stark |

\
rtecht» dereüberhaupt fallen lassen und

VO Indiferentismus angetastet 1STt VO  w disziplinären Kirchenordnung Sp  —
Diese Sehweise wendet auf die Kirchenordnung chen Diese Kirchenordnung Zielt nicht sechr auf

Rechtsbegrift der für die Rechtsordnung IMS Beurteilung oder Verurteilung moralischer
der Staaten nicht aber für die Kirchenordnung Fehlhaltungen einzelner sondern auf ein Urteil
gilt Sicherlich hatten früheren Zeiten X kOom- darüber welche Verhaltensweisen MI1t der Kıgen-
munikationen un andere kirchliche rtrafmaß- art un MI1TL der e1gengearteten Sendung der kirch-
nahmen stark zwingenden Charakter —- lichen Gemeinschaft unvereinbar sind
nächst we1il der elig1Öös einheitlichen Gesellschaft
solche Maßnahmen den wang der Öffentlichen Der Begriff « Delikty
Meinung aufriefen un: weıl die Übertreter bei
Widerstand die kirchlichen aßnahmen Aaut Canon 219) wird kirchlichen ec unte:
etzten es mi1t dem weltlichen Arm tun be- Delikt ine auberlic Erscheinung tretende und
kamen 1rotzdem Jag uch den alteren Zeiten sittlich anrechenbare Übertretung Gesetzes

oder Befehles verstanden die MIt kano-sicherlich der allgemein üblichen Tre der Ak-
ent mehr auf dem wesentlich kirchlich-relig1ösen niıschen Strafe zumindest mi1it Strafandro-
Sinn der Strafmaßregeln S1e sollten die Übertreter hung verbunden sind WENN die Strafe uch och

nıcht niäher bestimmt 1STt Aus diesem Canon könnteEinkehr unı Buße führen und die irchenge-
me1inschaft VOL der Gefahr der Verletzung ihres inNnan ableiten der Kirchenordnung gelte der
Glaubens und ihrer Gemeinschaftsordnung schüt- Grundsatz nulla 0CNA ZNeE lege, wen1gstens dem
ZASIN Sinn, daß niemandem 1Ne Strafe auferlegt werden

Der Grundsatz der Religionsfreiheit den das kann WEn nıcht Gesetz oder eCie fest-
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gelegt worden 1St daß ein bestimmtes Verhalten Hat ein Katholik Recht datrauf ernsten M1ß-
straf bar se1in wird Canon BDD scheint dafür verhaltens als vollwertiges Kirchenglied NeT-
aber S Ausnahme festzulegen. Dieser Canon be- annt werden NUr we1il das Mißverhalten ke1-
sStimmt daß selbst WE das Gesetz VO  5 keiner 1914081 Gesetz vorgesehen ist ” Es hat sicherlich 1CcNHN
Strafe pricht die rechtmäßige Obrigkeit ine Sinn bestimmen daß e1in Kirchen-
Übertretung trotzdem bestrafen kann uch ohne glied disziplinäre Maßnahme 1LLUI getroflen WEeTL-

vorhergehenden Befehl MI1T Strafandrohung, WEeENNn den können WE DgEWALNT wurde Und
das CI öftentlichen Argernisses oder des ebenso hat iNen Sinn für die Verhängung sol-
besonderen Ernstes der Übertretung für AFC- her aßnahme: NS Prozebordnung festzule-
halten werden sollte SONS kann der Schuldige 1LUI SECN die die Kirchenglieder M1Tt moralischer Sicher-

elt VOLIL Unrecht und illkür schützt Rechtss1-bestraft werden WEn MItTt Strafandrohung für
den Fall Übertretung vorher verwarn WOTL- cherheit Sinne VO  - Straflosigkeit außerhalb der
den 1SE. Deshalb wird vorgeschlagen, entweder den Gesetz I1  u umschriebenen Fälle scheint die

HCihren Gliedern aber schwerlich zusichernkanonischen Begriff «Delikt»-auszuweliteLD  Oder
aber jede Möglichkeit der Bestrafung ohne vorher- können S1e kann wohl Jun(Ss geziemende (sarantıie
gehende Straf bestimmung Sanz_augzuschließen. für 1E Sicherheit VOL Unrecht und 1llkür geben
Es wurde o vorgeschlagen, die Straf bestim- Dana kannn ber die gesetzliche Dehnition des Be-
INUuNS Gesetz verankern: ein Befehl könnte or1ffs «Delikt» geLLOSL hinterwegs bleiben
dann keine Strafdrohung mehr enthalten Man VeI-

wWweIls e1 auf die Gesetzgebung vielen Län- zsziplinäre Ordnung und Bußordnungdern und aufdie rklärung der Menschenrechte
die dieser Grundsatz aufgenommen 1St In den Kommentaren demselben ( anon 219)5,

Nun pabt der Grundsatz daß der Rıchter ine und SC1NCT Dehinition des kirchlichen elik-
Strafe 11U1r dann verhängen kann, WC s1e tes stellt iNnan einerse1lits fest daß die Kirche
UuVO erlassenen Strafgesetz festgelegt 1ST Sallz Strafrecht das Delikt ediglich SC1NCM gesell-
e1in System das die gesetzgebende und die rtecht- schaftlichen spekten betrachtet nicht formell als
sprechende Funktion hat Hıier obliegt un über die iNa  - VOL Gott Rechenschaft abzu-
dem Gesetzgeber festzustellen welche trafen für egen hat und über die die NC der sakramen-
welche Gesetzesübertretungen auferlegt werden talen Beicht urteilt MI1tT SOgeNanNNLE «stellvertre-
können der Rıiıichter hat diese Gesetze 11UI 11ZU- tender Gewalt » ( DOotestas ViCArIA) und die Ür frei-
wenden In der Kirchenordnung <ibt dagegen willig ANSCHOMMECN! Buße getilgt wıird und uch
keine gyrundsätzliche Trennung der gesetzgeben- nıcht als Verletzung NC Rechten anderer über die
den VO  w der rechtsprechenden Obrigkeit VOL allem nicht Strafproze. sondern 1vil-
niıcht auf dem Gebiet des Strafrechts Reine raf- prozeß entschieden werden mußte sondern als

kommen VOL kirchlichen Gerichten nicht Verletzung der öffentlichen Ordnung Anderseits
VOTF. Disziplinäre aßrege werden der Wirk- Sagt 1119  - bei Auslegung des Canontextes daß das
ichkeit VO kirchlichen Verwaltungsinstanzen SC e1N!: außerlich Erscheinung tretende Ge-
troften Es 1st ine theoretische un 1G praktische setzesverletzung (vi0olatio EXTETNA) SC1 diese außer-
Frage ob das geändert werden kann un:! ob 1inNe lich Erscheinung tretende Verletzung rauche
solche nderung wünschenswert WAaTIfe keine «Öffentliche» Verletzung seinNn So wird

D C1n autf die NS oder andere Weise außerlichEKs 1ist uch ine Frage, ob gerade der KI1r-
chengemeinschaft wünschenswert WAalLC, WE voll- Erscheinung getretener aber nıicht Aentlich sicht-
ständige Aufzählung Nler möglichen Gesetzesüber- gewordener Glaubensabhfall M1Tt VO:  - selbst

VON Rechts WESCIL» eintretender Exkommunika-retungen mi1t den damıit verbundenen trafen
C1in für die Gesamtkirche oder ein für die an la- LiON bestraft. iniıge Kanontisten versuchen WAar

teinische bzw dieI stliche Kirche geltendes aufzuzeigen WI1E SOLC. Cn geheimer Glaubensab-
fall trotzdem die omnentliche Ordnung verletze aberGesetzbuch aufzunehmen In der bürgerlichen (Ge-

sellschaft muß diese Rechtssicherheit bestehen da- das gelingt ihnen natürlich nicht
MI die Bürger u w15sen durch welche Ver- Man hat jer einerseits den richtigen usgangs-
haltensweisen S1C MI1T dem Strafrichter Berüh- pun daß C1M Strafrecht oder 111e 1fFC d1s-
un o kommen können Ist eine solche Rechtssicher- ziplinäre Ordnung durchaus 1E öffentliche, eine

heit auch A Kirchengemeinschaft sinnvoll? Gemeinschaftsangelegenhei 1ST anderseits stOßt
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man auf disziplinäre aßnahmen gegenüber nıcht- ten Man sollte ernsthaft überlegen ob niıcht AZUS

£entlichem Verhalten die mi1t dem usgangsS- den kirchlichen disziıplinären Maßnahmen anktio-
1G werden müßten die 1Ur die Kirche oder diepun nıcht vereinbaren sind Hıier liegt ein Hı1ın-

wels darauf daß die Entwicklung Grundsat- tchen selbst urchführen die S16 aber darüber
ZEeS noch nıcht vollendet 1St Tatsächlich verwirk- hinaus nicht mehr dem Übertreter als Ver-
licht sich der Grundsatz daß die Bemühungen der pflichtungen auferlegen Was dieser seiInNemM PI1-
Kıirche das Gemeinschaftsleben und die die vaten Leben un VOL SC1iNEMN GewIlissen tun kann
individuellen Kirchenglieder besonders ihre und tun wagt oder nicht tun dürfen e1n:

Gewissensangelegenheiten voneinander darüber hat VOTLT Gott und VOL der IC aus-

bleiben 1NUSSCN der Kirchenordnung erst ach schließlic Bußsakrament Rechenschaft abzu-
un nach So 1ST das Beichtgeheimnis erst all- egen un dort wird denn auch darüber ein e1i
mMa strikt geworden W16 heute 1ST irch- gefällt Es 1ST nicht mehr notwendig och W U11l-

liche Leitungsfunktionen werden mehr schenswert Jjemandem neben SECEINEGTI doch schon
prinzipiell VO  - unktionen die PECISON- bestehenden Gewissenspflicht sich VO Empfang
1C. geistliche Führung MIt sich bringen der Eucharistie oder bestimmter priesterlicher

Man hat sich ebhaft ATUur elngesetzt diese TIren- Dienste enthalten außerdem och POS1ULV recht-
NunNS uch kirchlichen Strafrecht konsequent liche Verpflichtungen aufzuerlegen abgesehen 114d-

durchzuführen Scheuermann Sagt mM1te üurlich VO  . der (rewissenspflicht siıch gerechtfer-
daß Wiederherstellung des Strafrechts als Öf- Ugten Maßregeln der rechtmäßigen Oberen
fentlichen Ordnungsfaktors die fundamentalste den gerechtfertigten trafen der bürgerlichen
orderung für die Revision dieses Strafrechts 1st. Obrigkeit unterwerfen
ber dann wirdaA1) damit beginnen INUuSSCHL, Man vermeilidet damit gleichzeitig 1der-
den Begriff‘ eheim t» ausS$s dem kirchlichen Spfruc) dem INa  - diesem un der geltenden
Gesetzbuch streichen. isz1plin un:! der Kanonistik begegnet Wenn

die Kirche entscheidet daß jemandem CN Öf-
fentlichen schlechten Verhaltens die KommunilonDer BDegriff «SIrafe» oder die Erlaubnis ZET elsteler versagt werden

Eine konsequente Trennung VO  } disziplinärer mu ß urteilt S16 nıcht ber den Gewlssenszustand
der Menschen unı hat uch nıcht die Absicht, dasOrdnung ıund Bußordnung müßte uch Nnen ande-

TnBegriff der kanonischen Strafe MT sich bringen Iu:  S «UÜber das Innere urteilt die Kirche nicht»
Canon 2215 definiert die kirchliche Stratfe als die De INLENNIS Ficclesia HON ine ahrhun-
Entziehung Gutes, DA Besserung des elin- dertealte A  Sentenz. Da  1St1St uch niıcht konse-
quenten und ZUrr. Sühnung des Delikts die VO der jemandem als irekte ewissenspflicht auf-
gesetzlichen Obrigkeit auferlegt wird In der zuerlegen sich selbst disziplinäre aßrege
Rechtsordnung der Staaten sind alle Strafen Ma[3- e1:  usetfzen der indirekten Gewissenspflicht
nahmen die die Gemeinschaft mittels dazu befug- sich gerechtfertigten Urteil unterwerfen
S Instanzen C den Gesetzesübertreter 1NZU- und sich rechtmäßige Obrigkeitsmaßregeln
setfzen fTO In keinem System o1bt nicht wehren Ob jemand persö  e und
trafen die der Übertreter sich selbst ausfüh- Gewlissen wurd1g 1ST die Eucharistie empfangen
ien Mu. Im :kanonischen Recht 1ST das anders oder die Messe feiern beurteilt selbst der
Hıier sind Exkommuntikationen duspensionen und Beicht urteilt arüber der Beichtvater Ob ALl-
Interdikte nıcht 1U aßnahmen der Gemeinschaft dem die Eucharistie egeben werden kann oder ob
oder der kirchlichen Obrigkeit den Übertre- 1119  3 Priester ZUE Zelebration zulassen kann,
ter sondern außerdem Verpflichtungen die dem entscheidet die Kirche. Selbstverständlich wIird das
Übertreter auferlegt werden diese Maßnahmen Urteil der Kirche bei der  RABeurteilung der Gewi1s-

sich selbst durchzuführen DIe kanonischen sensifage berücksichtigt werden INUSSCIL; aber das
Ööftentliche kirchliche Urteil wird nicht unmittelbartraten verpflichten niıcht 1Ur die Kirchen A1l-

den nicht Z Empfang der Sakramente ihrer uch 1in Urteil über die Gewissensfrage SC1LH

Spendung, ZUL1 Eucharistiefeier ZuUrr Ausübung Übereinstimmend mM1t dieser Sehweilise werden
Amtes 7zuzulassen sondern S1E egen außer- isziplinäre Malsnahme der Kıirche WI1e trafen

dem dem Übertreter O: Gewilssen, die kano- der staatlichen Rechtsordnung unmittelbar
nische Verpflichtung auf sich all dessen enthal- WAar das er  ten der Gemeinschaft gegenüber
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dem Übertreter festlegen, aber i11UI mittelbar das fehl verbunden 1St daß S1e MIt der ÜbertretungVdes Übertrefarcs selbst. Dann i1St kanoni- des Gesetzes oder des Befehls VO  > selbst
sche Ordnung Regelung des Öffentlichen oder SC- S1ie steht der WUtC Urteil aufzuerlegenden Strafe
me1inschaftlichen Lebens, nicht des persönlichen, gegenüber ( poena ferendae SENLENLLAEC) hiler die

Strafe erst ein Wenn S1Ee durch GL rtichterliches Ur-Lebens Damit WATiIC die Entwicklung
Scheidung VO  - Käéhfé&änung und GewI1s- teil oder ufrc Nen pruc) des Oberen verhängt

wı1ird eitaus die me1lsten trafen des kirchlichensensordnung (Jorum EXLIETNUM und fOTUM INLErNUM)
konsequent weitergeführt. Gesetzbuches werden VO  - Rechts SCH auferlegt

Man „ählt mindestens Exkommuntikationen die
MItT dem eintreten gegenüber ) 9 die TST derVergeltungsstrafen und Besserungsstrafen Verurteilung folgen ferner duspensionen und

Canon 216 unterscheidet die Besserungsstrafen Interdikte, die (Q401 Rechts WESCH» eintreten Ver-
Poenae medicinales) oder Zensuten die mehr auf die schiedene Argumente werden angefü. der-
Besserung des Übertreters gerichtet sind VO  - den artıge trafen rechtfertigen 1US VI verurteilte
Vergeltungsstrafen ( Doenae VINdicatiVAae) die mehr der Bulle « Auctorem Hde1» VO 78 August 794
auf Bestrafung für die Übertretung hinzielen Man die Ihese << Es 1STt Ta Naturrecht und Tait
hat dargelegt daß die beiden Strafarten sich göttlichen Rechts notwendig, daß KExkom-

EWır  eit der Zielsetzung nıiıcht untersche1- muntikation und duspension S persönliche
den Der CINZISC Unterschie: se1 daß die Besse- Untersuchung vorausgeht und deshalb en Be-
rungsstrafen C Absolution auf hören sobald SsummuUNgEN die 1Ne durch die Übertretung selbst
der Übertreter ZuUFr. Einkehr gekommen Vergel- eintretende Strafe enthalten nicht mehr TE als
tungsstrafen dagegen entweder erst ach Ablauf WG ernste Strafandrohung un sind ohne irgend-
der Frist für die S1e auferlegt worden sind oder welche unmittelbare Wirkung » Man wels auf die
ber durch Dispens zusammenhängende Praxıs vieler Jahrhunderte

Bis 1Ns 15 Jahrhundert hinein kannte weder die hin, denen diese Strafart VO  - der Kirche aNYEC-
wandt worden 1ST S1e ein probates Mittel be-kirchliche Gesetzgebung och die Kanonistik AIn

Unterschied zw1ischen diesen beiden trafen Die sSt1immte Delikte sofort bestrafen, VOL allem die-
klassischen Autoren leiteten AusSs mehreren alten CNHISCNH, deren chwere und das durch S1e gegebene
Texten mehr oder WECNLSCI adäquaten Zen- Ärgernis He unmittelbare Bestrafung erfordern.
surbegriff ab Erst kirchlichen Gesetzbuch des och größer SCe1 ihr Nutzen be1 der Bestrafung DTC-
Jahres 1017 hat iNnan versucht klaren Un- heimer Delikte, ür die der Strafrichter keine
terscheidung kommen Wenn INa die Kir- Strafe auferlegen kann (Canon 1935> I) und die
chenordnung niıcht mehr ein Strafrecht aufgenom- melstfens uch VO der Obrigkeit nıcht bestraft
inen sehen wünscht das aufdie Person des ber- werden können Man en hiler das
teters gerichtet 1St sondern mehr ine Disziplin Beichtvaters, der seinen Mitschuldigen
die auf den Schutz der Gemeinschaft hinzielt Sünden das sechste absolviert In der
WAartfe dariın auch kein atz mehr für ine Unter- Csolle das nıiıcht erster inle als Ver-
scheidung VO traten die mehr auf Besserung, etzung der Rechte anderer betrachtet werden

außerdem sollten nıcht 11L1UI öftentliche Übertretun-und trafen die mehr auf Vergeltung ausgerichtet
sind Alle disziplinären Maßregeln Z1elen dann SCH bestraft werden In geistlichen (Geme1ln-
nächst unı unmittelbar auf die Aufrechterhaltung schaft UG Gesetz Ol Rechts WEDECN» auf-
der Kigenart der Kinheit der rchen un erlegte tratfen sinnvoll weil ihr VO den Glhe-
Nur indirekt sind S1IC Mittel ZUTT Besserung oder Be- dern neben der Einhaltung und über die Einhal-
strafung Selbstverständlich müßten diese ANre- un& der Gesetze hinaus ibabalsine Glaubensüberzeu-
geln aufgehoben werden sobald S1C für das erstere TUg wird Solche trafen Og NOT-
Ziel nicht mehr sind wendig, weil SONS allen Einzelfällen VO ApO-

stasle Bigamie außerkirchlicher indererziehung
uSs W das Urteil Oberen oder Rıchters

Die ZOoNn Rechts eintretenden Strafen notwendig WAaTic

Die Autoren rheben ber uch Einwändeach Canon I Nr 1St inNe VO  w} Rechts
SCn eintretende ( poena latae sententiae) 111lCc diese ufrc (sesetz eintretenden trafen Solche

Strafgesetze berücksichtigen nicht die verschiede-festgesetzte Strafe die MIT Gesetz oder Be-
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11CN Grade der Verantwortlichkeit. Der Gesetzge- InNAa:  ; dabei edenken, daß 1n jenen Zeiten och ine
ber kennt den Übertreter nicht; der Rıchter kennt öftentliche Buße bestand, 1n der och keine klare
ihn, annn persönlic. Kontakt mit ihm aufnehmen Unterscheidung zwıischen einer Ööftentlichen disz1-
und die Strafe ihm Der Übertreter muß plinären Kirchenordnung und einer nichtöftent-
selbst VOL seinem Gewlssen ausmachen, ob der lichen sakramentalen Buß- und Beichtordnung
Strafe verfallen ist oder MICHTt; und dieses Urteil ist gab Derartige Bestimmungen aAus jenen Zeiten
oft schwier1g, auch für den Beichtvater. Daß DC können also gleichzeitig bedeuten: disziplinäre
heime Übertretungen straflos bleiben, ist unwich- Maßnahmen der rche, WEeE1111 die Übertretung
ug traten sind niıcht 1n erster inle der Indi- onentlic. WAal, un! XVAQ) selbst eintretende GewI1s-
viduen willen da, sondern der öftentlichen Ord- sensverpflichtungen des Übertreters, WeNn die
Nuhng der Gemeinschaft willen. S1e mussen den SC- Übertretung geheim WAL.
sellschaftlichen Folgen der Übertretungen ENTISPCE- Nun geht die rage, ob ein geheimes Kın-
chen. S1e werden nicht auferlegt, das Gewissen treten der trafte, die ach Verletzung der rtchen-
des Übertreters belasten, sondern ZU Schutz ordnung den V} selbst eintretenden Gewtl1ssens-
der Gemeinschaft. Gerade die VO Rechts SCH pflichten posit1v rechtliche Verpflichtungen hinzu-
auferlegten un VO  3 selbst eintretenden trafen fügt, heute och Sinn hat Der Gläubige, ale oder
sind Ursache dafür, daß das Strafrecht der OÖftent- Priester, der sich schwerer Schuld bewußt ist, weıß,
lichen Rechtsordnung 1in die private Bußordnung daß diese VOL der NC bekennen mul ;
un! 1n die Gewissensortdnung verlegt worden ist. we1iß, daß ohne Einkehr und ohne Bereitschaft
Hat jemand 1ne solche Strafe insgeheim auf sich Z Bekenntnis kein Sakrament empfangen darf;
SCZOHCN, braucht S1e nicht aufrechtzuerhalten, daß CI W1e die Alten sagten, VOTL Gott exkommu-
WeNn dadurch selnen Namen 1n Gefahr nızlert ist; daß sich außerhalb der lebendigen
bringt (Canon 261 und 2284). WE 1Ur VO der Gemeinschaft der Christusgläubigen stellt Kr
1m geheimen eingetretenen trafe, sondern O2 wel  5 daß die Kirche darüber urteilt und daß
VO  } der öftentlichen Zensur kann der Beichtvater unter diesem Urteil steht. Warum dann se1n GewI1s-

SCI1 och mMIit kanonischen Sanktionen belasten ”jederzeit absolvieren (Canon 225 D) So 1st die Strafe
ine Privatangelegenheit geworden: S1e ist keine Und also uch die Beichtväter belasten mIit bso-
AC der Gemeinschaft mehr, sondern 1ne per- lutionen VO  =) disziplinären Maßnahmen ”
sönliche Angelegenheit ein Anhängsel die inige Autoren wünschen die Beibehaltung sol-
Sünde. Strafsachen werden ufrc Beichtväter be- cher automatisch, VO Rechts SCIL eintretender
handelt egen dieser Einwände verlangt INa  m] all- Strafen, wenigstens für bestimmte Amtsübertre-
gemein nach einer einschneidenden Reduzierung tungen des Priesters, die natürlich nicht Aentlich
der Strafen, die OIl Rechts WCSCHL» durch Gesetz sind, WwW1e D die Erteilung der sakramentalen Ab-
eintreten. Für ihre vollkommene Abschaflung solution Mitschuldige bei schweren Sünden FEC-
wurde 1n Publikationen noch nıcht eingetreten, SCI das sechste oder ıne direkte Verletzung
ohl aber wird S1e VO  - einigen Kanontisten VeLr- des Beichtgeheimnisses. Solche Übertretungen
ochten. können 1el Ärgernis geben un dem relig1ösenBULLETIN  nen Grade der Verantwortlichkeit. Der Gesetzge-  man dabei bedenken, daß in jenen Zeiten noch eine  ber kennt den Übertreter nicht; der Richter kennt  Öffentliche Buße bestand, in der es noch keine klare  ihn, kann persönlich Kontakt mit ihm aufnehmen  Unterscheidung zwischen einer öffentlichen diszi-  und die Strafe ihm anpassen. Der Übertreter muß  plinären Kirchenordnung und einer nichtöffent-  selbst vor seinem Gewissen ausmachen, ob er der  lichen sakramentalen Buß- und Beichtordnung  Strafe verfallen ist oder nicht; und dieses Urteil ist  gab. Derartige Bestimmungen aus jenen Zeiten  oft schwierig, auch für den Beichtvater. Daß ge-  können also gleichzeitig bedeuten: disziplinäre  heime Übertretungen straflos bleiben, ist unwich-  Maßnahmen der Kirche, wenn die Übertretung  tig. Strafen sind nicht in erster Linie um der Indi-  öffentlich war, und von selbst eintretende Gewis-  viduen willen da, sondern um der öffentlichen Ord-  sensverpflichtungen des Übertreters, wenn die  nung der Gemeinschaft willen. Sie müssen den ge-  Übertretung geheim war.  sellschaftlichen Folgen der Übertretungen entspre-  Nun geht es um die Frage, ob ein geheimes Ein-  chen. Sie werden nicht auferlegt, um das Gewissen  treten der Strafe, die nach Verletzung der Kirchen-  des Übertreters zu belasten, sondern zum Schutz  ordnung den von selbst eintretenden Gewissens-  der Gemeinschaft. Gerade die von Rechts wegen  pflichten positiv rechtliche Verpflichtungen hinzu-  auferlegten und von selbst eintretenden Strafen  fügt, heute noch Sinn hat. Der Gläubige, Laie oder  sind Ursache dafür, daß das Strafrecht der öffent-  Priester, der sich schwerer Schuld bewußt ist, weiß,  lichen Rechtsordnung in die private Bußordnung  daß er diese vor der Kirche bekennen muß; er  und in die Gewissensordnung verlegt worden ist.  weiß, daß er ohne Einkehr und ohne Bereitschaft  Hat jemand eine solche Strafe insgeheim auf sich  zum Bekenntnis kein Sakrament empfangen darf;  gezogen, braucht er sie nicht aufrechtzuerhalten,  daß er, wie die Alten sagten, vor Gott exkommu-  wenn er dadurch seinen guten Namen in Gefahr  niziert ist; daß er sich außerhalb der lebendigen  bringt (Canon 2261 und 2284). Nicht nur von der  Gemeinschaft der Christusgläubigen stellt. Er  im geheimen eingetretenen Strafe, sondern sogar  weiß, daß die Kirche darüber so urteilt und daß er  von der öffentlichen Zensur kann der Beichtvater  unter diesem Urteil steht. Warum dann sein Gewis-  sen noch mit kanonischen Sanktionen belasten?  jederzeit absolvieren (Canon 225 ı). So ist die Strafe  eine Privatangelegenheit geworden: Sie ist keine  Und also auch die Beichtväter belasten mit Abso-  Sache der Gemeinschaft mehr, sondern eine per-  lutionen von disziplinären Maßnahmen?  sönliche Angelegenheit — ein Anhängsel an die  Einige Autoren wünschen die Beibehaltung sol-  Sünde. Strafsachen werden durch Beichtväter be-  cher automatisch, von Rechts wegen eintretender  handelt. Wegen dieser Einwände verlangt man all-  Strafen, wenigstens für bestimmte Amtsübertre-  gemein nach einer einschneidenden Reduzierung  tungen des Priesters, die natürlich nicht öffentlich  der Strafen, die «von Rechts wegen» durch Gesetz  sind, wie z. B. die Erteilung der sakramentalen Ab-  eintreten. Für ihre vollkommene Abschaffung  solution an Mitschuldige bei schweren Sünden ge-  wurde in Publikationen noch nicht eingetreten,  gen das sechste Gebot oder eine direkte Verletzung  wohl aber wird sie von einigen Kanonisten ver-  des Beichtgeheimnisses. Solche Übertretungen  fochten.  können viel Ärgernis geben und dem religiösen  r Der Begriff der von selbst eintretenden Strafe,  Leben anderer großen Schaden zufügen. Das ist  (der Strafe «von Rechts wegen», wurde erst im  natürlich richtig. Aber hat es irgendwelchen prak-  | Mittelalter von der scholastischen Kanonistik ent-  tischen Sinn, darauf mit Exkommunikationen zu  wr  M  ‚ wickelt. Ältere Texte, in denen man diese Strafart  reagieren, die ebenso geheim sind wie die Übertre-  zu finden meint, kennen den Terminus noch nicht.  tungen selbst? Man könnte daran denken, nicht je-  / Wenn das Konzil von Antiochien im Jahre 341 er-  dem Beichtvater Vollmacht zu geben, von derarti-  / klärt, daß diejenigen, die ein Dekret des Konzils  gen groben Verletzungen des Priesteramts zu ab-  von Nicaea außer Kraft zu setzen wagen, exkom-  solvieren, oder die Vollmacht nur solchen zu ge-  muniziert und aus der Kirche gebannt sind, falls sie  ben, die für besonders fähig gehalten werden, sol-  Laien sind, und außerhalb der Kirche stehen, falls  chen Mitbrüdern tatkräftig zu helfen. Es wäre auch  sie Geistliche sind; oder wenn das Konzil von Or-  sinnvoll, Priestern keine Vollmacht zu geben, Mit-  1eans im Jahre 538 bestimmt, daß ein Geistlicher,  schuldige an ernsten Vergehen — warum eigentlich  der bestimmt Freveltaten begeht, sich für bestimm-  nur gegen das sechste Gebot? — zu absolvieren und  te Zeit der Kommunion enthalten soll, sein Amt  dafür zu sorgen, daß das auch die Gläubigen wissen.  nicht ausüben oder keine Messe feiern darf, so muß  Aber solange diese Verletzungen des Priesteramts  662Der Begriff der VO  = selbst eintretenden T  e en anderer groben chaden zufügen. Das ist
er Strafe VO Rechts WEDCN>», wurde ITST 1m natürlich ichtig ber hat irgendwelchen prak-
Mittelalter VO  - der scholastischen Kanonistik EeNTt- tischen Sinn, darauf mi1t Exkommunikationen

Y wickelt Altere Texte, in denen inNnan diese Strafart reagleren, die ebenso geheim sind wWwI1e die Übertre-BULLETIN  nen Grade der Verantwortlichkeit. Der Gesetzge-  man dabei bedenken, daß in jenen Zeiten noch eine  ber kennt den Übertreter nicht; der Richter kennt  Öffentliche Buße bestand, in der es noch keine klare  ihn, kann persönlich Kontakt mit ihm aufnehmen  Unterscheidung zwischen einer öffentlichen diszi-  und die Strafe ihm anpassen. Der Übertreter muß  plinären Kirchenordnung und einer nichtöffent-  selbst vor seinem Gewissen ausmachen, ob er der  lichen sakramentalen Buß- und Beichtordnung  Strafe verfallen ist oder nicht; und dieses Urteil ist  gab. Derartige Bestimmungen aus jenen Zeiten  oft schwierig, auch für den Beichtvater. Daß ge-  können also gleichzeitig bedeuten: disziplinäre  heime Übertretungen straflos bleiben, ist unwich-  Maßnahmen der Kirche, wenn die Übertretung  tig. Strafen sind nicht in erster Linie um der Indi-  öffentlich war, und von selbst eintretende Gewis-  viduen willen da, sondern um der öffentlichen Ord-  sensverpflichtungen des Übertreters, wenn die  nung der Gemeinschaft willen. Sie müssen den ge-  Übertretung geheim war.  sellschaftlichen Folgen der Übertretungen entspre-  Nun geht es um die Frage, ob ein geheimes Ein-  chen. Sie werden nicht auferlegt, um das Gewissen  treten der Strafe, die nach Verletzung der Kirchen-  des Übertreters zu belasten, sondern zum Schutz  ordnung den von selbst eintretenden Gewissens-  der Gemeinschaft. Gerade die von Rechts wegen  pflichten positiv rechtliche Verpflichtungen hinzu-  auferlegten und von selbst eintretenden Strafen  fügt, heute noch Sinn hat. Der Gläubige, Laie oder  sind Ursache dafür, daß das Strafrecht der öffent-  Priester, der sich schwerer Schuld bewußt ist, weiß,  lichen Rechtsordnung in die private Bußordnung  daß er diese vor der Kirche bekennen muß; er  und in die Gewissensordnung verlegt worden ist.  weiß, daß er ohne Einkehr und ohne Bereitschaft  Hat jemand eine solche Strafe insgeheim auf sich  zum Bekenntnis kein Sakrament empfangen darf;  gezogen, braucht er sie nicht aufrechtzuerhalten,  daß er, wie die Alten sagten, vor Gott exkommu-  wenn er dadurch seinen guten Namen in Gefahr  niziert ist; daß er sich außerhalb der lebendigen  bringt (Canon 2261 und 2284). Nicht nur von der  Gemeinschaft der Christusgläubigen stellt. Er  im geheimen eingetretenen Strafe, sondern sogar  weiß, daß die Kirche darüber so urteilt und daß er  von der öffentlichen Zensur kann der Beichtvater  unter diesem Urteil steht. Warum dann sein Gewis-  sen noch mit kanonischen Sanktionen belasten?  jederzeit absolvieren (Canon 225 ı). So ist die Strafe  eine Privatangelegenheit geworden: Sie ist keine  Und also auch die Beichtväter belasten mit Abso-  Sache der Gemeinschaft mehr, sondern eine per-  lutionen von disziplinären Maßnahmen?  sönliche Angelegenheit — ein Anhängsel an die  Einige Autoren wünschen die Beibehaltung sol-  Sünde. Strafsachen werden durch Beichtväter be-  cher automatisch, von Rechts wegen eintretender  handelt. Wegen dieser Einwände verlangt man all-  Strafen, wenigstens für bestimmte Amtsübertre-  gemein nach einer einschneidenden Reduzierung  tungen des Priesters, die natürlich nicht öffentlich  der Strafen, die «von Rechts wegen» durch Gesetz  sind, wie z. B. die Erteilung der sakramentalen Ab-  eintreten. Für ihre vollkommene Abschaffung  solution an Mitschuldige bei schweren Sünden ge-  wurde in Publikationen noch nicht eingetreten,  gen das sechste Gebot oder eine direkte Verletzung  wohl aber wird sie von einigen Kanonisten ver-  des Beichtgeheimnisses. Solche Übertretungen  fochten.  können viel Ärgernis geben und dem religiösen  r Der Begriff der von selbst eintretenden Strafe,  Leben anderer großen Schaden zufügen. Das ist  (der Strafe «von Rechts wegen», wurde erst im  natürlich richtig. Aber hat es irgendwelchen prak-  | Mittelalter von der scholastischen Kanonistik ent-  tischen Sinn, darauf mit Exkommunikationen zu  wr  M  ‚ wickelt. Ältere Texte, in denen man diese Strafart  reagieren, die ebenso geheim sind wie die Übertre-  zu finden meint, kennen den Terminus noch nicht.  tungen selbst? Man könnte daran denken, nicht je-  / Wenn das Konzil von Antiochien im Jahre 341 er-  dem Beichtvater Vollmacht zu geben, von derarti-  / klärt, daß diejenigen, die ein Dekret des Konzils  gen groben Verletzungen des Priesteramts zu ab-  von Nicaea außer Kraft zu setzen wagen, exkom-  solvieren, oder die Vollmacht nur solchen zu ge-  muniziert und aus der Kirche gebannt sind, falls sie  ben, die für besonders fähig gehalten werden, sol-  Laien sind, und außerhalb der Kirche stehen, falls  chen Mitbrüdern tatkräftig zu helfen. Es wäre auch  sie Geistliche sind; oder wenn das Konzil von Or-  sinnvoll, Priestern keine Vollmacht zu geben, Mit-  1eans im Jahre 538 bestimmt, daß ein Geistlicher,  schuldige an ernsten Vergehen — warum eigentlich  der bestimmt Freveltaten begeht, sich für bestimm-  nur gegen das sechste Gebot? — zu absolvieren und  te Zeit der Kommunion enthalten soll, sein Amt  dafür zu sorgen, daß das auch die Gläubigen wissen.  nicht ausüben oder keine Messe feiern darf, so muß  Aber solange diese Verletzungen des Priesteramts  662en meint, kennen den Terminus och nıcht tungen elbst ” Man könnte daran denken, nıcht Je-
} Wenn das Konzil VO  w} Antiochien im a  re 341 C1- dem Beichtvater ollmacht geben, VO: derarti-

Aärt, daß ijejenigen, die ein Dekret des Konzıils CI ogroben Verletzungen des Priesteramts ab-
VO  - Nicaea außer Ta setrzen aASCH, exkom- solvieren, oder die Ollmac. H solchen FC-
muniziert un aus der FC gebannt sind, falls S1e ben, die für besonders ah1ıg gehalten werden, sol-
Lalen sind, und außerhalb der Kirche stehen, falls chen Mitbrüdern tatkräftig en Es ware auch
s1e Geistliche sind; oder W: das ON7z1. VO  w} (Or- sinnvoll, Priestern keine Vollmacht geben, Mit-
leans 1mM a  re 26 bestimmt, daß ein eistlicher, schuldige ernsten ergehen Ral eigentlich
der bestimmt Freveltaten begeht, sich für bestimm- 11Ur das sechste Gebot”? absolvieren und
te eit der Kommuntlon enthalten soll, se1in Amt dafür SOTgCN, daß das uch die Gläubigen wI1issen.
nıcht ausüben oder keine Messe feiern darf, muß ber olange diese Verletzungen des Priesteramts
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DELIKTE UN TRAFEN

nıcht öffentlich sind, ist schwer einzusehen, Ausübung eines Amtes 1n der kirchlichen echt-
man die Situation durch geheime disziplinäre Maß- sprtechung, Patenscha be1i "Taufe und Firmung,
regeln omplizieren SO Stimmabgabe be1 kirchlichen en; das Verbot

eihen empfangen oder eihen spenden;
Das Absolutzonsverbot das Verbot Verwaltungs- und Leitungsakte Na

ZenNn UuUSW. Diese Folgen treten nicht bei jeder Hx
ine Wirkung der Exkommunikation ist das Ver- kommunikation ein: einige dieser Folgen werden
bot, dem Exkommuntzierten die sakramentale Ab- erst durch einen kirchlichen Urteilsspruch erwirkt.
solution geben; ebenso darf selbst s1e niıcht Wer ine solche Aufzählung Zzu erstenmal liest,
empfangen uch 1er treften WI1r u. E auf einen wird sich fragen, wI1e ine einzige Strafe
est dieser ermischung VO  $ öftentlicher disz1pli- gleichzeitig viele unı verschiedene 1Irkun-
narer OÖrdnung und privater Bußordnung. Castillo SCH en kann. Diese umfassende Exkommuni1-
Lara hat vorgeschlagen, diese Verbote als kirchli- kation ist denn uch keine Kinrichtung, die Nau
che Strafe nıiıcht mehr aufrechtzuerhalten. Wenn VO Anfang 1n der Kıirche bestanden hat In
alle disziplinären aßnahmen VO:  o der Oöftentlichen alter elit wurde die Exkommunikation, nachdem
kirchlichen Obrigkeit getrofien und VON ihr uch S1e einmal feste Formen ANSCHOINUN hatte, nach
wieder aufgehoben werden, nicht mehr ber VO Arten unterschieden, VO denen ine jede bestimm-
Beichtvätern, dann ware ein olches Verbot niıcht un begrenzte Wirkungen hatte Vermutlich
mehr länger ragbar Es würde ja den Betrofienen ang die totale Exkommunitikation mMI1t den alten
daran hindern, das Bußsakrament empfangen, allumfassenden trafenINwI1e dem bürger-
bevor das Verbot VO  D den Oberen aufgehoben lichen Tod: der Vogelfreierklärung, der Verban-
ware, obwohl doch das Recht hat, die sakramen- nNung, en Exkommunikationen und andere
tale Absolution empfangen, sobald dazu d1s- Strafen, die mehrere Maßregeln oleichzeitig umfas-
ponilert ist. SCN, 1in der Kirchenordnung aufrecht erhalten ble1i-

Dem kann och ine andere Überlegung 1nzu- ben” der sollte 111411 heute nicht her eneigt se1in,
gefügt werden. Das kirchliche Urteil darüber, daß ein gerade entgegengesetztes Prinzip einzuführen”

ein Kirchenglied disziplinäre Maßregeln Eın Prinz1p, das LWa Ww1e olg formuliert werden
nötig sind, kann un: will nıcht mehr den nspruc könnte: Wenn ein Ned der Kıirche gleich-
erheben, ein Urteil über se1n Gewlssen se1n. EKs zeit1g mehrere disziplinäre Maßregeln notwendig
müßte ihm eshalb uch freistehen, se1ine GewIls- scheinen, SO. die Notwendigkeit für jede aßrege:
sensangelegenheiten persönlic regeln, uch in einzeln CEIWODCH werden; und 1m Urteil sollen die
der Beicht, unabhängig VO  - sel1ner Ööffentlichen ka- Gründe für jede einzeln angegeben werden.
nonischen Situation 1n der Kirchengemeinschaft. Es ist uch fraglich, ob all diese Wirkungen heute

noch Sinn ener kann ine katholische Kir-
che besuchen und dort den kirchlichen [Diensten

Dize Exkommunikation beiwohnen (die 11U. außerdem allemal « Verkündi-
Das kirchliche Gesetzbuch definiert in Canon 75 Sung» SIN ohne daß iNall dazu ein besonderes

die Exkommunikation als ine Zensur oder Bes- «Recht» brauchte sollte Iso gerade einem
serungsstrafe, UTC die jemand aus der Geme1lin- Katholiken dieses Recht versagt werden ” Aktive
schaft der Gläubigen ausgeschlossen wird. In den eilnahme kirchlichen Diensten wird anders
darauf folgenden 4ANOoNes werden die Wirkungen aufgefabt werden mussen als irüher: da ja doch alle
dieser Strafe aufgezählt: Verlust des Rechtes, kirch- Gläubigen allen kirchlichen Diensten aktıv teil-
lichen Diensten beizuwohnen, die Verkündigung nehmen sollen. Es wurde schon vorgeschlagen, das
duUuSgENOMMEN ; das Verbot, kirchlichen Dien- Verbot, die sakramentale Sündenvergebung
Sten aktiv teilzunehmen ; das Verbot, die Akra- mpfangen, als Strafe nicht mehr aufrechtzuerhal-

ten. Dasselbe ware überlegen für das Kommu-nte empfangen; das Verbot, Sakramentalien
empfangen der Ausschluß VO kirchlichen Be- nionverbot 1n Todesgefahr und für das Sakrament

gräbnis; der Verlust des Rechtes, assen teil- der Krankensalbung. An anderer en WI1TL
zunehmen und 1n öftentliche Fürbitte der Kirche dargelegt, daß keine kirchliche Maßregel verbleten
eingeschlossen werden; das Verbot - oder verhindern dütfte, ine Eheu SC.  e-
Len gesetzlichen kirchlichen Handlungen teilzu- ben; höchstens dürfte die liturgische Feler einer
nehmen, als da s1ind: kirchliche Güterverwaltung, Eheschließung versagt werden können. Der Ver-
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lust des Rechts auf eilnahme Ablässen un:! 1in se1n. Wohl aber sSo. die Behandung in dem SinneS a S Ööftentlichen Fürbitten eingeschlossen werden OoNnNentlic. se1n, daß lejenigen, die darüber urteilen,
scheint u1ls ohnehin eine aC VO 7weifelhaftem wirklich die Gemeinschaft vertreten, ihr Urteil also
Sinn. Es ang VO der inneren Verfassung eines nicht D: formaljuristisch, sondern auch realgesell-
Menschen ab, ob ihm Fürbitten der Kıirche en schaftlich das Urteil der CRa darstellt.
können oder nicht. uch 1er wird einer disz1pl1- Klaässische und alte Einrichtungen KöRHaten hi als
nAaren aßrege. ine olge hinzugefügt, die eher Vorbild dienen. Eine in Gegenwart und unftfer Mit-
ZU Gewissensgebiet un! ZU Gebiet der persön- wirkung der anzen Kirchengemeinschaft geübte
lichen Einstellung gehört. Rechtspflege wird 7. B schon in Sammlungen

kirchlicher ANONeESs der ersten Jahrhunderte be-
Z  9 Dn in den «Constitutiones apostolorum».Öffentliche Rechts;  ege Kın Entzug des Rechts, der eucharistischen Ge-

Die eunte der siebzehn Empfehlungen, die 1m Ok- me1inschaft teilzunehmen, der VO Seelsorgs-
tober 19065 die «Canon Law Soclety of mer1ica» Tat eines Dekanats oder eines Bistums auSgeSPIO-
einstimmi1g annahm,2 lautet: « Das Strafrecht mOoge chen wird, müßte 1el mehr als Stellungnahme un!
durchgreifend gekürzt unvereinfachtwerden, und Zeugnis der irchengemeinschaft empfunden und
se1ine Anwendung SO. vorwiegend dem Ortsordi- gewürdigt werden als der pruc) eines 1SCHOTfS
narıus oder den regionalen und nationalen Bi- oder eines bischöflichen Gerichts allein. erufung
schofskonferenzen überlassen bleiben. »3 Und die der Betroftenen ine höhere Instanz, Z die

Bischofskonferenz oder eventuell einen nat10-zehnte Empfehlung lautet: « Eın Angeklagter SO.
P, $ 11Ur bestraft werden, We1n1l ihm die Art derge, nalen oder regionalen Pastoralrat, oder einen

die Indentität se1ines Anklägers und die ewelse für Priesterrat, wenn sich Priester handelt, wird
die ahrhe1 der Anklage bekannt sind und FC- immer garantiert sein mussen. onaus den erstena Jahrhunderten sind Berufungen ein bischöf-__nügend elegenheit hat, sich verteidigen. »*
Diese mpfehlungen passcnh ZSanz der 1C. daß es Urteil die Provinzialsynode bekannt
die iszıplinäre Kirchenordnung ine öffentliche
Ordnung ist un daß kirchliche disziplinäre Maß- DIe 1ler /AUEG Diskussion gestellten edanken VO:  H

rege. ine Antwort auf antikirchliche Verhaltens- Fachleuten aus WiIissenschaft un PraxIis sind Z
welisen sind: Wilensäußerungen der Gemein- gröhten Te1il negativ. S1e egen mehr inge VOTL, die
SC.  a sich selbst und ihre Kıgenart erhalten. 1n einer disziplinären Kirchenordnung nicht stehen

sollen, als solche, die darin stehen sollten. Positive,Soll der Sinn dieser aßrege. klar werden, dann
mussen s1e VO  } und 1in der irchengemeinschaft wirklich tfunktionierende disziplinäre Normen WEe1-

getrofien werden, die bei dieser Angelegenheit di- den sich ber IST aus der Praxis un: durch Experi-
rtekt betrofien 1st. Örtliche, nıcht weitabgelegene ente ergeben. Selbstverständlich sollen allgemei-
zentrale Instanzen sind ATUur zuständig. Zunächst Grundsätze der Praxis un den Experimenten
kommt dafür der Diözesanbischof in rage oder ale ichtung geben, und ware sicherlich gut,
jemand, der ihn 1in diesen Angelegenheiten vertritt solche allgemeinen Grundsätze aufzustellen. ber
(ein ar für disziplinäre Angelegenheiten). OfF- mit allgemeinen Grundsätzen allein hat man noch
entliche Behandlun: 1in dem Sinn, jeder keine wirkliche Ordnung einer lebendigen Ge-
terrichtet ist, wird 1in vielen Fällen nicht erwünscht \n-  £ me1nschaft.
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